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Anfragen zum Plenum zur Plenarsitzung am 11. Dezember 2018 
– Auszug aus Drucksache 18/45 – 
 
Frage Nummer 8 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Dr. Martin 
Runge 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Sachstand be-
züglich des Antrags auf Kreisfreiheit der Stadt Neu-Ulm, wie 
sieht der Zeitplan zur Bearbeitung der weiteren Schritte des An-
trags aus und welche Position hat die Staatsregierung zum An-
trag der Stadt Neu-Ulm? 

 

Antwort des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Neu-Ulm hat am 21.03.2018 beschlossen, die 
Kreisfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) zu beantragen. Der An-
trag ist am 23.03.2018 beim damaligen Staatsministerium des Innern und für In-
tegration eingegangen. Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
führt derzeit mit Unterstützung der Regierung von Schwaben das vorbereitende 
Verfahren durch. 

Die Regierung von Schwaben hat der Stadt Neu-Ulm zuletzt die Stellungnahme des 
Landkreises, der gemäß Art. 5 Abs. 3 GO anzuhören ist, zugeleitet. Der Kreistag 
des Landkreises Neu-Ulm hat in der Sitzung am 19.10.2018 im Rahmen der Anhö-
rung durch die Regierung eine Stellungnahme verabschiedet und zudem beschlos-
sen, die zuständigen Stellen sowie den Landtag zu bitten, den Antrag der Stadt 
Neu-Ulm auf Kreisfreiheit abzulehnen. Die Regierung hat in ihrem Schreiben vom 
14.11.2018 darauf hingewiesen, dass es eine wesentliche Voraussetzung für die 
Erklärung der Kreisfreiheit sei, dass die Stadt die praktische Bewältigung der neu 
auf sie zukommenden Aufgaben sicherstellt. Es liege nun bei der Stadt Neu-Ulm, 
hierzu auch in Verhandlungen mit dem Landkreis Neu-Ulm über konkrete Umorga-
nisationsmaßnahmen und deren Modalitäten einzutreten. Die Stadt wurde gebeten, 
die Regierung über den Fortgang der Entwicklung ab Beginn des Jahres 2019 re-
gelmäßig zu informieren. 

Da es seit der Gebietsreform keinen Fall einer Erklärung zur kreisfreien Gemeinde 
gegeben hat, kann auf Erfahrungswerte nicht zurückgegriffen werden. Der Zeitplan 
für das Verfahren auf Erklärung der Kreisfreiheit wird maßgeblich davon abhängen, 
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wann und mit welchem Ergebnis die beteiligten Gebietskörperschaften ihre Ver-
handlungen über die bilateral zu treffenden Übereinkünfte betreffend ihre vermö-
gensrechtlichen Verhältnisse abschließen. Der Staat hat darauf keinen Einfluss. Im 
Hinblick auf die Vielzahl der zwischen den Gebietskörperschaften noch bilateral zu 
regelnden Fragen und des damit verbundenen Konfliktpotentials ist aktuell eine 
Prognose über einen Zeitplan nicht seriös möglich. 

Die Staatsregierung wird den Antrag auf Erklärung der Kreisfreiheit am Maßstab 
der in der Gemeindeordnung geregelten Voraussetzungen objektiv und ergebnisof-
fen prüfen. 


